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Stadt Grevesmühlen
Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerfragestunde

3 Bestätigung der Tagesordnung

4 Bestätigung der Niederschrift vom 29.09.2014

5 Bestätigung der Niederschrift vom 11.11.2014

6 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für Sportstätten

VO/12SV/2014-486

7 Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 01/15) VO/12SV/2015-533

8 Förderantrag Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. (Nr. 02/15) VO/12SV/2015-534

9 Förderantrag Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. (Nr. 03/15) VO/12SV/2015-535

10 Förderantrag Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. (Nr. 04/15) VO/12SV/2015-536

11 Förderantrag Behindertenverband e.V. Grevesmühlen (Nr. 05/15) VO/12SV/2015-537

12 Förderantrag Behindertenverband e.V. Grevesmühlen (Nr. 06/15) VO/12SV/2015-538

13 Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 07/15) VO/12SV/2015-540

14 Förderantrag DRK Kreisverband NWM e.V. (Nr. 08/15) VO/12SV/2015-541

15 Förderantrag Verkehrswacht Wismar und Umgebung e.V. (Nr. 09/15) VO/12SV/2015-542

16 Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 10/15) VO/12SV/2015-543

17 Arbeitslosenverband Deutschland Landesverband M-V e.V. (Nr. 11/15) VO/12SV/2015-544

18 Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 12/15) VO/12SV/2015-545

19 Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 13/15) VO/12SV/2015-546

Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: 
SI/12KSA/2015/26

Sitzungstermin: Dienstag, 13.01.2015, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum Haus 1 EG, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 
Grevesmühlen
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20 Förderantrag Evangelische Suchtkrankenhilfe M-V gGmbH (Nr. 14/15) VO/12SV/2015-547

21 Informationen und Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

22 Abschluss einer Vereinbarung zur finanziellen Absicherung der 
schulbezogenen Jugendarbeit an den Grundschulen in Trägerschaft 
der Stadt Grevesmühlen

VO/12SV/2015-549

23 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

24 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

2 von 140 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2014-486
öffentlich

22.08.2014
Lenschow, Kristine

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für Sportstätten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

29.09.2014 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
06.10.2014 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
12.01.2015 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
20.01.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
02.02.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für Sportstätten einschließlich Kalkulation.      

Sachverhalt: 
Die Überarbeitung der Satzung ist Bestandteil des von der Stadtvertretung beschlossenen 
Haushaltssicherungskonzeptes. 
Die aktuelle Benutzungsgebührensatzung der Stadt Grevesmühlen stammt vom 06.03.1995. 
Die dort aufgeführten Sätze bedurften einer Überarbeitung und Neukalkulation, da einige 
Leistungen nicht mehr aktuell oder in der Satzung noch nicht enthalten sind. Die bisherigen 
Regelungen zur Gebührenbefreiung und -ermäßigungen sind angesichts des 
Konsolidierungsbedarfes des städtischen Haushaltes enger zu fassen. Außerdem sind die 
Leistungen zu kalkulieren, was seinerzeit nicht erfolgt ist. 

Die Kalkulation erfolgte Basis der vorliegenden Werte des Jahres 2013. Abschreibungen 
wurden soweit berücksichtigt, als dass sie aufgrund des Standes der Erfassung und 
Bewertung des Vermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Grevesmühlen bereits 
verfügbar waren. Aufgrund des gegenwärtigen Standes der Einführung einer Kosten- und 
Leistungsrechnung (noch keine vollständige Sekundärkostenrechnung) konnten die 
Querschnittskosten der Verwaltung nicht ermittelt und somit nicht in der Kalkulation 
berücksichtigt werden. 

Der Vorlage ist ein Vergleich mit den Gebühren vergleichbarer Städte in Mecklenburg-
Vorpommern beigefügt.

Der Kultur- und Sozialausschuss hatte unter Einbeziehung der städtischen Sportvereine 
mehrfach über die Satzung beraten. Im Ergebnis wurde Sätze für die Gebührenermäßigung 
und der Termin des Inkrafttretens neu festgelegt.   

Finanzielle Auswirkungen:
Es werden Mehrerträge von rund 22.000 Euro pro Jahr erwartet   

Anlage/n:
Benutzungsgebührensatzung 2015, Anlage Tarifkatalog und Kalkulationsgrundlagen
Verwaltungsgebührensatzung 1995/Synopse   
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Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung der 

Stadt Grevesmühlen 

über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Sportstätten 

vom ……….. 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung vom 13. Juli 2011 sowie der §§ 1, 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KAG 
M-V) in der Fassung vom 12. April 2005 sowie der Benutzungssatzung der Stadt 
Grevesmühlen über die Benutzung von Sportstätten vom ………wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Grevesmühlen vom ……….. nachfolgende 
Satzung erlassen:   

 

 

§ 1 

Allgemeines 

Gegenstand der Gebühr 
Für die Benutzung städtischer Sportstätten wird eine Gebühr erhoben. 

 

§ 2 

Gebührenpflicht, Gebührenbefreiungen 
(1) Zur Zahlung der Gebühr sind diejenigen Personen verpflichtet, die die Nutzung 

beantragt oder die die Kosten durch eine ausdrückliche Erklärung übernommen 
haben. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.   

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beantragung der Nutzung.  

(3) Die Gebühr ist mit Erteilung der Erlaubnis, spätestens  jedoch sieben 
Kalendertage vor dem Nutzungstermin fällig und auf das Konto der Stadt 
Grevesmühlen zu überweisen. Die Stadt Grevesmühlen behält sich Ausnahmen 
zum Zahlungsmodus vor. 

(4) Ein Nutzungsantrag kann bis spätestens 14 Tage vor dem Nutzungstermin 
zurückgenommen werden. Bei Unterschreitung dieser Frist werden 50 v.H. der 
üblichen Gebühr berechnet.  Ist dem Gebührenpflichtigen die Nutzung der 
Räume aus einem zwingenden Grund nicht möglich, kann die Gebühr auch 
vollständig zurückerstattet werden. Ob ein zwingender Grund vorliegt, 
entscheidet der Bürgermeister. 

(5) Die Gebühr wird mittels Benutzungsgebührenbescheid erhoben.  

(6) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 

wenn daran ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Hierüber entscheidet 

der Bürgermeister. 

 

§ 3 

Höhe der Gebühr 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach Anlage 1, die Bestandteil der Satzung ist.  
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§ 4 

Gebührenermäßigung 

(1) Eine Ermäßigung der Benutzungsgebühren wird gewährt für:   

1. Körperschaften, Vereine und Stiftungen, die gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft; erhalten eine 
Ermäßigung von  50 %. Die steuerliche Behandlung als gemeinnützig oder 
mildtätig ist durch eine Bescheinigung des Finanzamtes (Freistellungsbescheid) 
nachzuweisen.  

2. Die eingetragenen gemeinnützige Vereine mit Sitz in der Stadt Grevesmühlen 
erhalten eine Ermäßigung von  75 %  

3. Sektionen und Gruppen der unter Nr. 2. genannten Vereine, die ausschließlich 
Kinder- und Jugendarbeit leisten oder überwiegend mit behinderten Menschen 
arbeiten, erhalten eine sektions- bzw. gruppenbezogene Ermäßigung von 
insgesamt  90 %. 

4. Kulturelle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (wie Kinderkino, Puppen- 
und sonstiges Theater) erhalten eine Ermäßigung von  30 %. 

5. Von der Gebührenermäßigung ausgeschlossen sind Vereinsfeiern. 

 

§ 5 

Beitreibung 

Rückständige Gebühren und Auslagen werden gemäß § 14 KAG M-V im Wege der 
Verwaltungsvollstreckung beigetrieben.  

§ 6 

Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt 01.07.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die  
Benutzungsgebührensatzung der Stadt Grevesmühlen vom 06. März 1995 mit allen 
Änderungen und Ergänzungen außer Kraft.  

 

Grevesmühlen, __________________ 

 

 

 

Jürgen Ditz    (Dienstsiegel)  

Bürgermeister  

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
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Stadt Grevesmühlen Benutzungsgebührensatzung

Tarifkatalog Vergleich alt-neu
03.09.2014

Objekt Einheit kalkulierter 

Satz

Vorschlag 

regulärer Satz

alter Satz (1995)

1

1.1 Foyer je Std. 10,44 10,40

je Tag 83,52 83,00

1.2 Gymnastikraum je Std. 8,67 8,60 10,22 pro Trainingseinheit je Sportgruppe bis 

15 Personen

je Tag 69,36 69,00

1.3 Halle je Feld je Std. 15,77 15,00

je Tag 126,13 125,00

1.4 Halle gesamt je Std. 60,03 60,00 15,34 pro Trainingseinheit je Sportgruppe bis 

15 Personen

je Tag 480,24 480,00 25,56 Turniere mit Teilnahmegebühr, 

städtische Vereine; 

76,69 Turniere mit Teilnahmegebühr, 

Fremdvereine, nichtkommerzielle 

Veranstaltungen; 

357,90 kommerzielle Veranstaltungen

1.5 mobile Bühne à 24 m²/12 

Teile

je Tag 76,15 76,00

1.6 Hallenschutzmatten je Tag 233,51 230,00

1.7 Bestuhlung je Tag 89,91 89,00

1.8 mobile Beschallungsanlage je Tag 95,50 95,00

2.

2.1 Turnhalle je Std. 40,80 40,00

je Tag 326,40 325,00

3.

3.1 Kunstrasenplatz je Std. 15,79 15,00

je Tag 126,32 120,00

4.

4.1 Platz I (groß, ohne Flutlicht) je Std. 29,31 29,00 10,22 pro Trainingseinheit Leichtathletik  je 

Sportgruppe bis 15 Personen

je Tag 234,48 230,00

4.2 Platz II bis IV je Platz je Std. 7,63 7,60 15,34 pro Trainingseinheit je Platz 

Fußball/Handball

je Tag 61,04 61,00 Nur Flutlicht: 7,67 € je 1,5 h

4.3 Platz V mit Flutlicht je Std. 3,81 3,80

je Tag 30,48 30,00

4.4 Sportplatz gesamt je Std. 72,33 72,30

je Tag 578,64 578,00 255,65 nichtstädtische Vereine

56,02 Turnierspiele und Freunschaftsspiele

4.5 Mehrzweckraum im 

Sportlerheim Nr. 029 und 

0.30

je Std. 11,34 11,30

je Tag 90,72 90,00

5.

5.1 Sportplatz je Std. 33,81 33,80

je Tag 270,48 270,00

Sportplatz auf der Bürgerwiese

Sportplatz am Tannenberg

Sportplatz "Grüner Ring" mit Sportcontainer

Sport- und Mehrzweckhalle

Turnhalle "Fritz Reuter"

N:\Ämter\03 Finanzen\01 Allg. FiWi\Wirtschaftlichkeit\Kalkulation Satzungen\Benutzungsgebühren\Tarifkatalog Vergleich alt_neuTabelle1 1
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Synopse Benutzungsgebührensatzung 

 
Betreff 

 

Alte Fassung                    

Vom 11.12.1995 einschl. 1.Änderung vom 12.02.1996 
Neue Fassung 

Vorschlag ab 1.1.2015 

Erläuterung 

Präambel Aufgrund der §§ 5 und 44 der Kommunalverfassung für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 18. Februar 

1994 sowie der §§ 1 ,2 ,4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 1. Juni 1993 wird 

nach Beschluß der Stadtvertretung vom und nach Anzeige bei 

der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des 

Landkreises Nordwestmecklenburg nachfolgende Satzung 

erlassen: 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für 

das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Kommunalverfassung - KV M-V) in der 

Fassung vom 13. Juli 2011 sowie der §§ 1, 2, 4 

und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) 

in der Fassung vom 12. April 2005 wird nach 

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung 

Grevesmühlen vom ……….. nachfolgende 

Satzung erlassen:   

Anpassung an die aktuellen 

gesetzlichen Grundlagen 

 

 

Gegenstand der 

Gebühr 

§ 1 

Für die Benutzung städtischer Räume, Einrichtungen und 

Gegenstände durch Dritte wird eine Gebühr erhoben. 

 

1. Wer die in dem anliegenden Gebührentarif aufgeführten 

besonderen Leistungen und die Inanspruchnahme öffentlicher 

Einrichtungen und Anlagen beantragt oder in eigenem 

Interesse verlangt, hat Benutzungsgebühren nach dieser 

Satzung zu entrichten, soweit nicht ein privatrechtliches 

Entgelt gefordert wird. 

2. Die in diesem Zusammenhang mit der Benutzung und 

Leistung entstandenen Auslagen sind in den Gebühren 

enthalten, soweit durch Rechtsvorschriften nicht etwas 

anderes bestimmt wird. Auslagen sind auch zu erstatten, wenn 

für die Nutzung und Leistung keine Gebühr erhoben wird. 

 

§ 1 

Für die Benutzung städtischer Sportstätten wird 

eine Gebühr erhoben. 

 

 

 

Anpassung an neuere rechtliche 

Erkenntnisse und Kalkulation 

Gebührenpflicht, 

Fälligkeit 

§ 2 

Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstattung von  Auslagen ist 

derjenige verpflichtet, der die Leistung oder Benutzung 

beantragt oder veranlaßt oder wer die Kosten 

durch eine ausdrückliche Erklärung übernommen hat. Mehrere 

Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.  

 

Die Gebühr wird fällig mit der Bekanntgabe der Erlaubnis 

§ 2 

(1) Zur Zahlung der Gebühr sind diejenigen 

Personen verpflichtet, die die Nutzung  

beantragt oder die die Kosten durch eine 

ausdrückliche Erklärung übernommen 

haben. Mehrere Gebührenpflichtige haften 

als Gesamtschuldner.   

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der 
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bzw. Vertragsabschluß.  

Die Gebühr kann aus Sicherheitsgründen vor der Benutzung 

als angemessene Vorauszahlung verlangt werden.  

 

 

 

 

 

Die Zurücknahme eines Benutzungsantrages hat bis spätestens 

14 Tage vorher zu erfolgen. Bei Unterschreitung dieser Frist 

werden 50 v.H. der erhobenen Gebühr berechnet.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Gebührenerhebung für die Benutzung von Einrichtungen 

erfolgt in der Regel durch Eintrittskarten, vereinfachte 

Quittungen oder Gebührenbescheide. 

Beantragung der Nutzung.  

(3) Die Gebühr ist mit Erteilung der 

Erlaubnis, spätestens  jedoch sieben 

Kalendertage vor dem Nutzungstermin 

fällig und auf das Konto der Stadt 

Grevesmühlen zu überweisen. Die Stadt 

Grevesmühlen behält sich Ausnahmen 

vom Zahlungsmodus vor. 

(4) Ein Nutzungsantrag kann bis spätestens 14 

Tage vor dem Nutzungstermin 

zurückgenommen werden. Bei 

Unterschreitung dieser Frist werden 50 

v.H. der üblichen Gebühr berechnet.  Ist 

dem Gebührenpflichtigen die Nutzung der 

Räume aus einem zwingenden Grund 

nicht möglich, kann die Gebühr auch 

vollständig zurückerstattet werden. Ob ein 

wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der 

Bürgermeister. 

(5) Die Gebühr wird mittels 

Benutzungsgebührenbescheid erhoben. 

(6) Von der Erhebung einer Gebühr kann 

ganz oder teilweise abgesehen werden, 

wenn daran ein besonderes öffentliches 

Interesse besteht. Hierüber entscheidet der 

Bürgermeister. 

 

Neue Formulierung  

 

Neue Fälligkeitsregelung  

Ausnahmen zulässig, z.B. 

Zahlung am Veranstaltungstag 

 

 

 

 

Erleichterung der 

Rückerstattung bei 

kurzfristigem Rücktritt,  

Entscheidung  jedoch nur durch 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Anpassung an praktische 

Umsetzung 

 

Höhe der Gebühr § 4 

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der dieser 

Satzung beiliegenden Anlage, die Bestandteil der Satzung ist. 

Soweit sich die Gebühr nach dem Wert der 

Leistung richtet, ist der Wert zur Zeit der Beendigung der 

Inanspruchnahme maßgebend. Für die Berechnung der 

Gebühr werden Pfennigbeträge auf volle Deutsche Mark 

abgerundet. 

 

(2) Soweit für den Ansatz der Gebühr ein Spielraum gelassen 

wird, ist die Höhe der Gebühr unter Berücksichtigung der 

Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes oder sozialer Gründe 

und des öffentlichen Interesses  festzusetzen. 

§ 3 

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach 

Anlage 1, die Bestandteil der Satzung ist.  

 

 

 

 

 

 

Aufrundungsregelung und 

Spielraum entfällt, neue 

Formulierung bim Tarifkatalog 

(bisher missverständlich) 
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Gebührenbefreiung § 3 

(1) Gebührenbefreiung oder Gebührenermäßigung entfallen 

bei Vereinsfeiern.  

 (2) Von der Benutzungsgebühr sind Senioren befreit, die 

Grevesmühlener Körperschaften, Vereine, Verbände, 

Stiftungen und Religionsgemeinschaften angehören und die 

die Räume der Stadt für gemeinnützige Zwecke nutzen. 

(3) Zur Förderung der Vereinsarbeit Versammlungstätigkeit) 

der Grevesmühlener Vereine und für Grevesmühlener 

Kulturgruppen ist die Benutzung von Räumen in städtischen 

Einrichtungen gebührenfrei. 

(4) Vereinen, Verbänden und Interessengruppen der Stadt, die 

städtische Einrichtungen nutzen und den Nachweis der 

Gemeinnützigkeit oder freien Wohlfahrt erbringen, werden die 

Benutzungsgebühren erlassen, außer die Tarife Nr. 11, 21, 27 

und 28 des  Gebührentarifes. 

(5) Kinder-und Jugendveranstaltungen städtischer Vereine, 

Verbände und Interessengruppen sind gebührenfrei. 

(6) Zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit und des 

Behindertenverbandes kann nichtstädtischen Vereinen, 

Verbänden und Religionsgemeinschaften auf Antrag 

Gebührenermäßigung bzw. Gebührenerlaß für sportliche 

Veranstaltungen gewährt werden. 

(1) Siehe § 2 (6) Komplette Gebührenbefreiung 

für Vereine wegen 

Haushaltssicherung nicht mehr 

vorgesehen, sondern über 

Gebührenermäßigung 

Gebührenbefreiung betraf 

zudem sonstige Räumlichkeiten, 

die von dieser Satzung nicht 

mehr erfasst werden 

 

Gebührenermäßigung § 3 

(1) Gebührenbefreiung oder Gebührenermäßigung entfallen 

bei Vereinsfeiern.  

 (6) Zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit und des 

Behindertenverbandes kann nichtstädtischen Vereinen, 

Verbänden und Religionsgemeinschaften auf Antrag 

Gebührenermäßigung bzw. Gebührenerlaß für sportliche 

Veranstaltungen gewährt werden. 

§ 4  

(1) Eine Ermäßigung der Benutzungsgebühren 

wird gewährt für:   

1. Körperschaften, Vereine und 

Stiftungen, die gemeinnützigen oder 

mildtätigen Zwecken im Sinne des 

Steuerrechts dienen, soweit die 

Angelegenheit nicht einen 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb betrifft; erhalten eine 

Ermäßigung von  50 %. Die 

steuerliche Behandlung als 

gemeinnützig oder mildtätig ist durch 

eine Bescheinigung des Finanzamtes 

(Freistellungsbescheid) nachzuweisen.  

2. Die eingetragenen gemeinnützige 

 

Neue Regelung aufgrund 

Haushaltssicherung erforderlich 
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Vereine mit Sitz in der Stadt 

Grevesmühlen erhalten eine 

Ermäßigung von  75 %  

3. Sektionen und Gruppen der unter Nr. 

2. genannten Vereine, die 

ausschließlich Kinder- und 

Jugendarbeit leisten oder überwiegend 

mit behinderten Menschen arbeiten, 

erhalten eine sektions- bzw. 

gruppenbezogene Ermäßigung von 

insgesamt  90 %. 

4. Kulturelle Veranstaltungen für Kinder 

und Jugendliche (wie Kinderkino, 

Puppen- und sonstiges Theater) 

erhalten eine Ermäßigung von  30 %. 

5. Von der Gebührenermäßigung 

ausgeschlossen sind Vereinsfeiern. 

 

Beitreibung § 5 

Rückständige Gebühren und Auslagen werden im 

Verwaltungswege beigetrieben. 

§ 5 

Rückständige Gebühren und Auslagen werden 

gemäß § 14 KAG M-V im Wege der 

Verwaltungsvollstreckung beigetrieben.  

 

Formulierung geändert  

Inkrafttreten § 6  
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

§ 6 

Diese Satzung tritt 01.07.2015 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die  

Benutzungsgebührensatzung der Stadt 

Grevesmühlen vom 06. März 1995 mit allen 

Änderungen und Ergänzungen außer Kraft.  

 

 

Rechtsbehelf  Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen 

Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 

wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der 

Kommunalverfassung für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines 

Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung 

nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 

Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von 

Anzeige-, Genehmigungs- oder 

Bekanntmachungsvorschriften. 

Neu aufgenommen (zwingendes 

Erfordernis) 
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-533
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 01/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. mit 
einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu 
unterstützen.    

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 01.08.2014 stellte der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. einen Antrag auf 
Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 Vereinssportlehrerin

  

Finanzielle Auswirkungen:

   

Anlage/n:

Förderantrag vom 01.08.2014   

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-534
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. (Nr. 02/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. 
mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu 
unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 18.08.2014 stellte der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. einen 
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 Jugendsozialarbeiterin Kinder- und Jugendhaus

Finanzielle Auswirkungen:

  

Anlage/n:

Förderantrag vom 18.08.2014

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-535
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. (Nr. 03/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. 
mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu 
unterstützen.  

 

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 18.08.2014 stellte der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. einen 
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 Jugendsozialarbeiter Kinder- und Jgendfilmstudio

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:

Förderantrag vom 18.08.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-536
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. (Nr. 04/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. 
mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu 
unterstützen. 

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 18.08.2014 stellte der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. einen 
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 Leiter Kinder- und Jugendfilmstudio

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 18.08.2014

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-537
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Behindertenverband e.V. Grevesmühlen (Nr. 05/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den Behindertenverband e.V. Grevesmühlen 
mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu 
unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 25.08.2014 stellte der Behindertenverband e.V. Grevesmühlen einen Antrag 
auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 für 2 Minijobs

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:

Förderantrag vom 25.08.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-538
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Behindertenverband e.V. Grevesmühlen (Nr. 06/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den Behindertenverband e.V. Grevesmühlen 
mit einem Zuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu unterstützen. 

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 25.08.2014 stellte der Behindertenverband e.V. Grevesmühlen einen Antrag 
auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Gruppennachmittage 2015

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 25.08.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-540
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 07/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. mit 
einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu 
unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 01.09.2014 stellte der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. einen Antrag auf 
Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 Projektleiter „Handicap“

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:

Förderantrag vom 01.09.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-541
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag DRK Kreisverband NWM e.V. (Nr. 08/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg 
e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu unterstützen.

  

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 24.09.2014 stellte der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg e.V. einen 
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Familienförderndes Projekt „Nah an Familie“ 2015

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:

Förderantrag vom 24.09.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-542
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Verkehrswacht Wismar und Umgebung e.V. (Nr. 09/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, die Deutsche Verkehrswacht Wismar und 
Umgebung e.V. mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ……………… Euro für das 
Jahr 2015 zu unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 26.09.2014 stellte die Deutsche Verkehrswacht Wismar und Umgebung e.V. 
einen Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Personalkosten 2015 Sachbearbeiterin Verkehrserziehung

 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 26.09.2014

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-543
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 10/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. mit 
einem Zuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 16.10.2014 stellte der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. einen Antrag auf 
Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Anfertigung von Sportabzeichen „Turnkrähe“

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 16.10.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-544
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Arbeitslosenverband Deutschland Landesverband M-V e.V. (Nr. 
11/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den Arbeitslosenverband Deutschland 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von 
……………… Euro für das Jahr 2015 zu unterstützen.

  

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 30.10.2014 stellte Arbeitslosenverband Deutschland Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. einen Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung 
für folgende Maßnahme:
Schuldner- und Insolvenzberatung 2015 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 30.10.2014

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-545
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 12/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. mit 
einem Zuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 16.10.2014 stellte der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. einen Antrag auf 
Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Ferienfreizeit Neukloster 2015

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:

Förderantrag vom 16.10.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-546
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag SV "Blau-Weiß" Grevesmühlen e.V. (Nr. 13/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. mit 
einem Zuschuss in Höhe von ……………… Euro für das Jahr 2015 zu unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 16.10.2014 stellte der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. einen Antrag auf 
Gewährung einer finanziellen Zuwendung für folgende Maßnahme:
Blau-Weißer-Sportnachmittag 2015

 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 16.10.2014 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-547
öffentlich

05.01.2015
Schulz, Katrin

Förderantrag Evangelische Suchtkrankenhilfe M-V gGmbH (Nr. 
14/15)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.01.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, die Evangelische Suchtkrankenhilfe 
Mecklenburg-Vorpommern gGmbH mit einem Zuschuss in Höhe von ……………… Euro für 
das Jahr 2015 zu unterstützen.

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 26.11.2014 stellte die Evangelische Suchtkrankenhilfe Mecklenburg-
Vorpommern gGmbH einen Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für 
folgende Maßnahme:
Absicherung der Arbeit der Suchtberatungsstelle Gadebusch 2015

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Förderantrag vom 26.11.2014

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 20
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